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Beginn der Sitzung: 9 Uhr. 

Präsident Hermann Dinkla: 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne die 
22. Sitzung im 8. Tagungsabschnitt des Nieder-
sächsischen Landtages der 16. Wahlperiode. 

Die Feststellung der Beschlussfähigkeit erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt. 

Geburtstag haben heute die Abgeordneten Jürgen 
Krogmann und Frank Mindermann.  

(Beifall) 

Ich darf beiden Kollegen die herzlichen Glückwün-
sche des Hauses übermitteln. 

Bevor ich zur Tagesordnung komme, gestatten Sie 
mir bitte noch die folgende Bemerkung auch im 
Rückblick auf die Debatte am gestrigen Nachmit-
tag.  

Es war zweifellos eine etwas außergewöhnliche 
Ausgangssituation; das gebe ich gerne zu. Ich will 
dennoch im Hinblick auf die Debattenkultur an die 
Absprache erinnern, die die Fraktionen in der letz-
ten Woche gemeinsam getroffen haben. Im Ergeb-
nis waren wir uns einig, dass die Debatten hier im 
Hause zukünftig auf einem höheren Niveau statt-
finden und dass die persönlichen Verunglimpfun-
gen und Diffamierungen insgesamt deutlich redu-
ziert werden sollen. Ich appelliere eindringlich an 
alle fünf Fraktionen, sich an dieses Gespräch und 
an unsere Vereinbarung zu erinnern, damit sich 
solche Vorgänge wie gestern möglichst nicht so 
bald wiederholen. Diese herzliche Bitte habe ich. 
Ich wäre dankbar, wenn man sich gegebenenfalls 
auch daran erinnert. 

(Beifall) 

Wir beginnen die heutige Sitzung mit der Frage-
stunde, Tagesordnungspunkt 26. Es folgt Punkt 2, 
die Fortsetzung der Eingaben. Anschließend erle-
digen wir zunächst den gestern zurückgestellten 
Punkt 21 und anschließend die Punkte 27 bis 30.  

Die heutige Sitzung soll gegen 13.45 Uhr enden. 

Ich möchte daran erinnern, die Reden zu überprü-
fen und rechtzeitig an den Stenografischen Dienst 
zurückzugeben.  

Ich bitte nun die Schriftführerin um die geschäftli-
chen Mitteilungen.  

Schriftführerin Dörthe Weddige-Degenhard: 

Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 
haben sich entschuldigt von der Landesregierung 
der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Herr Hirche, und von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen Frau Twesten. 

Präsident Hermann Dinkla: 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 26 auf: 

Mündliche Anfragen - Drs. 16/615  

Bevor ich die erste Frage aufrufe, will ich noch 
einmal die Regelungen in Erinnerung rufen, ob-
wohl sie eigentlich allen Kolleginnen und Kollegen 
bekannt sein müssten: Jede Fragestellerin bzw. 
jeder Fragesteller hat die Möglichkeit, bis zu zwei 
Zusatzfragen zu stellen. Zusatzfragen dürfen nicht 
verlesen werden. Sie müssen zur Sache gehören 
und dürfen die Frage nicht auf andere Gegenstän-
de ausdehnen. Sie müssen knapp und sachlich 
sein. Anfragen, durch deren Inhalt der Tatbestand 
einer strafbaren Handlung begründet wird oder die 
Werturteile oder parlamentarisch unzulässige 
Wendungen enthalten, sind ebenfalls unzulässig. 
Ich darf weiter darauf verweisen, dass einleitende 
Bemerkungen nicht mehr erlaubt sind. Allerdings 
kann man feststellen, dass das in der letzten Zeit 
erheblich besser geworden ist.  

Ich bitte Sie darum, sich schriftlich zu Wort zu mel-
den, wenn Sie eine Zusatzfrage stellen möchten, 
damit sich das Präsidium einen Überblick verschaf-
fen kann. 

Ich stelle fest: Es ist jetzt 9.04 Uhr. 

Ich rufe die Frage 1 auf:  

Cuxland in Not - Was tut die Landesregierung 

zur Wahrung gleicher Lebensverhältnisse in 

Niedersachsen?  

Sie wird von dem Abgeordneten Jürgen Krog-
mann, also in diesem Fall vom Geburtstagskind, 
eingebracht. Sie haben das Wort. 

Jürgen Krogmann (SPD): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das ist 
natürlich reiner Zufall und hat mit guter Regie 
nichts zu tun.  

 2511



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  22. Plenarsitzung am 14. November 2008 

 

In der sogenannten Cuxland-Erklärung haben jetzt 
kommunalpolitische Vertreter der Stadt und des 
Landkreises von Cuxhaven auf die aus ihrer Sicht 
dramatische Situation in der Region hingewiesen 
und die Landesregierung zum Handeln aufgefor-
dert. 

Beklagt werden ein besorgniserregender Rück-
gang der Zahl sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigter sowie die hier besonders drastischen 
Folgen des demografischen Wandels. Die Steuer-
kraft sei unterdurchschnittlich, und die Verschul-
dung der Kommunen sei dadurch und durch die 
Absenkung der Steuerverbundquote im kommuna-
len Finanzausgleich bereits jetzt besorgniserre-
gend. Die Summe der kommunalen Fehlbeträge 
beträgt im Cuxland derzeit 550 Millionen Euro. 
Zum Vergleich: 2002 betrug sie 240 Millionen Eu-
ro. 

Förderprogramme der EU könnten, obgleich der 
Landkreis Cuxhaven Ziel-1-Fördergebiet sei, nicht 
genutzt werden, da eine kommunale Kofinanzie-
rung angesichts der oben geschilderten Gesamtsi-
tuation oft nicht darstellbar sei. 

Auch Bedarfszuweisungen der Landesregierung 
würden diese grundsätzliche Problematik nicht 
lösen, zumal sie mit weiteren hohen Auflagen für 
die Kommunen, z. B. Einsparungen in der Ju-
gend-, Vereins- und Kulturförderung oder in der 
Tourismusförderung, verbunden seien. 

Insgesamt fehle in den kommunalen Haushalten 
im Landkreis Cuxhaven das Geld für erforderliche 
Investitionen. Selbst die Erfüllung von Pflichtauf-
gaben werde daher zunehmend zum Problem. 
Wichtige Zukunftsprojekte, wie der vom Bund ge-
förderte Ausbau der Kindertagesstätten, wären 
damit nicht zu schaffen. Den 8 000 Kindern und 
Jugendlichen, die im Landkreis Cuxhaven von 
Armut bedroht sind, fehle es an Bildung, Förde-
rung und sozialen Kontakten. Für die nötigen 
kommunalen Konzepte fehlen auch hier die erfor-
derlichen Mittel.  

Diese dramatische Entwicklung bezieht sich nicht 
nur auf das Cuxland, sondern betrifft auch andere 
Kommunen oder Regionen im Lande. 

Dies vorausgeschickt, fragen wir die Landesregie-
rung: 

1. Teilt sie die Einschätzungen der Cuxland-
Erklärung in Bezug auf die dramatische Situation 
dieser Region? 

2. Gibt es weitere Regionen in Niedersachsen, die 
unter vergleichbaren Problemen leiden, und, wenn 
ja, welche sind dies? 

3. Welche Strategie verfolgt die Landesregierung, 
um dem Cuxland oder anderen Not leidenden Re-
gionen wieder eine Perspektive zu eröffnen und 
den Verfassungsgrundsatz der Wahrung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse in Niedersachsen zu 
gewährleisten? 

Schönen Dank.  

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Ich bitte jetzt die Landesregierung um die Beant-
wortung der Fragen. - Herr Minister Schünemann, 
bitte! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die äußerst angespannte Haushaltslage 
der niedersächsischen Kommunen hat sich im Jahr 
2007 gegenüber dem Vorjahr zum zweiten Mal in 
Folge insgesamt geringfügig verbessert. Allerdings 
stellt sich die Situation regional sehr unterschied-
lich dar. So weisen von den 465 kommunalen 
Verwaltungseinheiten - Samtgemeinden werden 
mit ihren Mitgliedsgemeinden zusammengefasst - 
nach wie vor 176 Körperschaften Fehlbeträge in 
ihren Verwaltungshaushalten aus. 

Die Finanzlage der Kommunen im Landkreis Cux-
haven hat sich entgegen der landesweit festzustel-
lenden Entwicklung auch in den vergangenen zwei 
Jahren weiter verschlechtert. Die im Landkreisbe-
reich zum Jahresende 2007 aufgelaufenen Kas-
senkredite in Höhe von 428 728 893 Euro hatten 
sich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2008 
nochmals um 21 735 879 Euro bzw. 5,07 % ge-
steigert. 

Eine der Ursachen für diese Entwicklung ist die 
unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft der 
dortigen Kommunen. In dem Dreijahreszeitraum 
2005 bis 2007 blieb die erwirtschaftete durch-
schnittliche Steuereinnahmekraft aller Cuxland-
Kommunen mit 462,88 Euro pro Einwohner um 
26,53 % unter der durchschnittlichen Steuerein-
nahmekraft anderer Landkreisbereiche zurück. Der 
Landkreis Cuxhaven rangiert damit auf dem letzten 
Platz aller niedersächsischen Landkreise.  

Diese Steuereinnahmeschwäche führt allerdings 
zu erheblichen Leistungen aus dem kommunalen 
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Finanzausgleich, mit dem auch im Landkreis Cux-
haven die fehlende Steuerkraft teilweise ausgegli-
chen wird. So sind dem Landkreis und seinen 
kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Samt-
gemeinden allein im Jahr 2007 insgesamt rund 
105,6 Millionen Euro an Zuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich zugeflossen. Dabei 
profitieren der Landkreis Cuxhaven und seine 
kreisangehörigen Gemeinden sowohl von dem 
Flächenfaktor als auch von dem demografischen 
Faktor, den das Land Niedersachsen in Kenntnis 
der finanziellen und demografischen Probleme in 
Teilen Niedersachsens mit der Reform des kom-
munalen Finanzausgleichs im Jahr 2007 eingeführt 
hat. So hat allein der Flächenfaktor dem Landkreis 
Cuxhaven im Jahr 2007 zusätzliche Schlüsselzu-
weisungen in Höhe von 6,2 Millionen Euro ge-
bracht. Die Schlüsselzuweisungen sind damit im 
Vergleich zum Vorjahr um 14,3 v. H. gestiegen. 

Soweit im Zusammenhang mit dem kommunalen 
Finanzausgleich - so auch in der sogenannten 
Cuxhaven-Erklärung - die Auswirkung der Steuer-
verbundquoten-Absenkung im Jahr 2005 beklagt 
wird, ist festzustellen, dass der Landkreis Cuxha-
ven und seine kreisangehörigen Gemeinden vor 
der Absenkung im Jahr 2004 rund 72 Millionen 
Euro Finanzausgleichszuweisungen erhielten, 
während im Jahr 2008 rund 103 Millionen Euro 
zugewiesen wurden. Dies bedeutet eine Steige-
rung der Zuweisungen aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich um 43 v. H. innerhalb von nur vier 
Jahren, wobei in diese Steigerung die Absenkung 
der Steuerverbundquote bereits eingerechnet ist. 
Überhaupt hatte der Landkreis Cuxhaven ein-
schließlich seiner Gemeinden seit dieser Zeit nur 
einmal einen niedrigeren Zuweisungsbetrag als im 
Jahr 2004, nämlich in 2005, und zwar um lediglich 
950 000 Euro. 

Auch einwohnerbezogen profitiert der Landkreis 
Cuxhaven mit seinen Gemeinden überdurch-
schnittlich hoch von den Zuweisungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich. So erhielt der 
Kreisbereich Cuxhaven im Jahr 2008 mit 498,92 
Euro pro Einwohner den dritthöchsten Zuwei-
sungsbetrag nach Lüchow-Dannenberg und Uel-
zen. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt unter 
den Kreisen lag bei 350,08 Euro pro Einwohner, 
der Wert für den Kreisbereich Cuxhaven damit um 
42,5 % höher. 

Der schwierigen Einnahmesituation des Landkrei-
ses und der kreisangehörigen Gemeinden trägt die 
Landesregierung auch durch die Gewährung von 
Bedarfszuweisungen Rechnung. So erhalten 11 

von 14 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden 
seit Jahren entsprechende Zuweisungen bewilligt. 
Auch dem Landkreis Cuxhaven wird im laufenden 
Verfahren eine Bedarfszuweisung in Höhe von 
4 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Insgesamt 
fließen knapp 36 % des diesjährigen Bedarfszu-
weisungskontingents in den Landkreis Cuxhaven 
und mildern die Einnahmeschwäche zusätzlich ab. 
Es gibt keinen anderen Landkreis in Niedersach-
sen, dem auch nur ansatzweise vergleichbare 
Bedarfszuweisungsbeträge bewilligt werden. Kas-
senwirksam sind im laufenden Haushaltsjahr be-
reits 15,6 Millionen Euro an Bedarfszuweisungs-
mitteln in den Landkreis Cuxhaven geflossen. Wei-
tere 10,9 Millionen Euro sind den Kommunen bis-
her in Aussicht gestellt und werden zum großen 
Teil auch noch im laufenden Haushaltsjahr abflie-
ßen können. 

Die Landesregierung setzt Bedarfszuweisungen 
seit 2004 als flankierendes Instrument zur Haus-
haltskonsolidierung ein. Antragstellende Kommu-
nen müssen in der Tat hohe Anforderungen erfül-
len, um eine Bedarfszuweisung zu erhalten. So ist 
u. a. eine absolute Haushaltsdisziplin im Einnah-
me- und Ausgabeverhalten unabdingbare Bewilli-
gungsvoraussetzung. Der Konsolidierungswille 
muss über Zielvereinbarungen und Haushaltssi-
cherungskonzepte hinreichend dokumentiert sein. 
Diese hohen Anforderungen sind sowohl dem wirt-
schaftlichen Einsatz der knappen Bedarfszuwei-
sungsmittel als auch der Solidarität mit den übrigen 
Kommunen des Landes geschuldet; denn es han-
delt sich hierbei letztlich um Mittel aus dem kom-
munalen Finanzausgleich. 

Gleichwohl gesteht die Landesregierung selbstver-
ständlich auch besonders finanzschwachen Kom-
munen und solchen, die Bedarfszuweisungen er-
halten, Mittel für die Wahrnehmung freiwilliger 
Aufgaben zu. Hier wird ein Anteil von bis zu 3 v. H. 
des Haushaltsausgabevolumens als angemessen 
angesehen. Innerhalb dieses allgemeingültigen 
Rahmens kann jede Kommune freiwillige Aufgaben 
mit eigenverantwortlicher Prioritätensetzung wahr-
nehmen. 

Ein solcher konsequenter Konsolidierungskurs, wie 
ihn die Landesregierung im Übrigen auch im Lan-
deshaushalt seit 2003 fährt, ist nicht zuletzt auch 
Ausfluss der jüngsten Entscheidung des Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshofs zum kommunalen 
Finanzausgleich. Danach ist die Landesregierung 
angesichts der in vielen Kommunen kritischen 
Kassenkreditsituation, die sich vielfach und insbe-
sondere im Cuxhavener Bereich noch erheblich zu 
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verschlechtern droht, zum Handeln gezwungen. 
Das ist nach meiner Auffassung auch richtig. 

Das Land hat u. a. durch die Aufstockung des 
kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2007 und 
durch den seit Langem aus der kommunalen Ebe-
ne geforderten Wegfall der Investitionsbindung ab 
2009 Schritte zur Verringerung der kommunalen 
Kassenkreditbelastung eingeleitet. 

Zugleich müssen aber auch die Kommunen ihren 
Teil einbringen, um ein weiteres Anwachsen der 
Kassenkreditverschuldung zu verhindern. Einige 
Kommunen können keine weiteren Konsolidie-
rungsmaßnahmen ergreifen und müssen als aus-
konsolidiert eingestuft werden. Anderen Kommu-
nen, auch im Landkreis Cuxhaven, kann dies aber 
nicht bescheinigt werden. So konnten vier der elf 
antragstellenden kreisangehörigen Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden im Landkreis Cux-
haven in den letzten Jahren die vorgesehenen 
Bedarfszuweisungen nicht vollständig erhalten, 
weil sie hinsichtlich ihrer beeinflussbaren freiwilli-
gen Leistungen keine hinreichende Haushaltskon-
solidierung praktizierten. Dabei verkennt die Lan-
desregierung nicht die besondere touristische Aus-
richtung der Kommunen im Cuxhavener Land und 
die damit verbundenen finanziellen Lasten. Aller-
dings handelt es sich hierbei nicht um ein Allein-
stellungsmerkmal; vielmehr sind von dieser Prob-
lematik auch andere Regionen, z. B. der Harz, 
betroffen. 

Bei der Bewertung des Ausgabeverhaltens fällt die 
Aufgabenwahrnehmung im touristischen Bereich 
allerdings eindeutig dem freiwilligen Spektrum zu. 
Als freiwillige Aufgaben werden sämtliche Bereiche 
zusammengefasst, die der Kommune nicht durch 
Gesetz oder Verordnung auferlegt sind. Diese 
klare, mit den kommunalen Spitzenverbänden 
abgestimmte Definition lässt eine einheitliche Be-
wertung und einen Vergleich aller kommunalen 
Haushalte zu. Sofern eine Kommune Wirtschafts-
förderung betreibt, werden die Aufwendungen 
demzufolge ebenfalls dem freiwilligen Bereich 
zugeordnet. Eine sinnvolle Abgrenzung der Aufga-
benbereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus 
ist schon aufgrund der unscharfen Übergänge zu 
anderen freiwilligen Aufgabenbereichen nicht mög-
lich. 

Dass sich kommunale Investitionen in den Touris-
mus tatsächlich positiv im Haushalt niederschla-
gen, konnte bisher nicht belastbar nachgewiesen 
werden. Die in den vergangenen Jahrzehnten vie-
lerorts geschaffenen touristischen Einrichtungen 

wie Bäder, Kuranlagen und Museen sind vielfach 
schon aufgrund mangelnder Auslastung nicht kos-
tendeckend zu betreiben. Auch die mit einer 
Neuprädikatisierung von Kurorten verbundenen 
hohen qualitativen Maßstäbe werden manchen 
finanzschwachen Kurort vor erhebliche Probleme 
stellen. 

Gleichwohl hat sich die Landesregierung auch in 
diesen Regionen wirtschaftlich sinnvollen kommu-
nalen Investitionen bisher nicht verschlossen und 
sie auch gefördert. So sind auch vor dem Hinter-
grund verhältnismäßig hoher Förderquoten kom-
munale Kofinanzierungsanteile bisher weit über-
wiegend kommunalaufsichtlich mitgetragen wor-
den. Dies wird auch zukünftig so bleiben, wenn 
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit eines Projekts 
im Vordergrund stehen und Folgekosten vermie-
den oder in vertretbarem Rahmen gehalten wer-
den. 

In der Regel sind es jedoch weniger die Investiti-
onskosten, die die kommunalen Haushalte be-
lasten. Die finanziellen Probleme ergeben sich 
vielmehr aus dem laufenden Betrieb der Einrich-
tungen. Energie- und Personalkosten sind nur zwei 
Beispiele für schwer beeinflussbare Kostenblöcke. 
Die Kommalaufsicht wird deshalb auch künftig bei 
allen zusätzlichen Maßnahmen und Projekten ein 
besonderes Augenmerk auf die Folgekosten wer-
fen müssen. Wenn sich die Rentabilität einzelner 
Maßnahmen abzeichnet oder zumindest eine deut-
liche Verringerung bestehender Betriebskosten 
eintritt, dürfte grundsätzlich weder eine Kreditauf-
nahme versagt noch eine Bedarfszuweisung ge-
kürzt werden müssen. 

Nach der sogenannten Cuxhaven-Erklärung hat 
sich die Haushaltslage des Landkreises leicht ver-
bessert. Diese leichten strukturellen Überschüsse 
sind auch dem Einwirken der Kommunalaufsicht 
geschuldet. Der einheitliche Kreisumlagehebesatz 
in Cuxhaven stellt mit 52,5 v. H. landesweit längst 
keinen Spitzenwert dar; dieser liegt derzeit bei 
55,6 v. H im Landkreis Peine. Einem umlagefinan-
zierten Gemeindeverband wie dem Landkreis 
Cuxhaven mit einer Kassenkreditbelastung von 
über 113 Millionen Euro bleibt auch mit Blick auf 
das noch vorhandene und vertretbar einzufordern-
de Konsolidierungspotenzial im kreisangehörigen 
Bereich nach Auffassung der Landesregierung 
derzeit keinerlei Spielraum für eine Umlagesen-
kung. 

Den kommunalen Finanzausgleich oder gar die 
Steuerverbundabsenkung in 2005 für die kommu-
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nalen Fehlbeträge im Cuxhavener Land verant-
wortlich zu machen, geht nach Auffassung der 
Landesregierung an der Realität vorbei. So ist der 
kommunale Finanzausgleich als solcher wie auch 
die Steuerverbundabsenkung 2005 in ihren Aus-
wirkungen auf die Kommunen, also auf den Land-
kreis Cuxhaven und seine kreisangehörigen Ge-
meinden, vom Staatsgerichtshof in seinem Urteil 
aus dem März 2008 für rechtmäßig erklärt worden. 

Aus alledem ergibt sich, dass die Landesregierung 
über die Kommunalaufsicht den gebotenen Weg 
zur notwendigen Haushaltskonsolidierung beschrit-
ten hat. Die Wiederherstellung der mit Verfas-
sungsrang ausgestatteten Haushaltsstabilität im 
Bereich des Landkreises Cuxhaven sollten wir 
alle - damit meine ich insbesondere auch die Da-
men und Herren von den Oppositionsfraktionen - 
tatkräftig unterstützen. Sie wird für die dauerhafte 
Sicherung kommunaler Selbstverwaltung mit fi-
nanzieller Handlungsfähigkeit von entscheidender 
Bedeutung sein. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Infolge der bei den Kommunen im 
Landkreis Cuxhaven zum Jahresende 2007 aufge-
laufenen Kassenkredite in Höhe von rund 
428 Millionen Euro, die in der Mehrzahl der dorti-
gen Kommunen derzeit noch weiter ansteigen, ist 
die finanzielle Situation als besorgniserregend und 
dramatisch zu bezeichnen. 

Zu Frage 2: Es gibt auch in anderen Landesteilen 
besonders finanzschwache Kommunen; hier ist 
insbesondere der ostfriesische Raum zu nennen. 
Die Kommunen dort können trotz erheblicher 
Steuerschwäche eigene Fehlbeträge vermeiden 
oder deutlich begrenzen. Dies ist im Wesentlichen 
auf die dort über Jahrzehnte geübte Haushaltsdis-
ziplin zurückzuführen. Auch im Harz finden sich 
einzelne hochverschuldete Gemeinden und Samt-
gemeinden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ist aktiv, um die 
strukturellen Voraussetzungen in Cuxhaven zu 
verbessern. So sind und werden z. B. insgesamt 
Haushaltsmittel von bis zu 100 Millionen Euro zum 
Aufbau der Offshoreinfrastruktur in Cuxhaven be-
reitgestellt und die Voraussetzungen für rund 
2 000 Arbeitsplätze geschaffen. 

Der Landkreis Cuxhaven gehört zu den aktiven 
Antragstellern der EU-Förderung. In der Förder-
phase 2007 bis 2013 wurden im Kreisbereich allein 

aus dem Bereich des MW bereits 15 Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von mehr als 11 Millionen 
Euro, darunter 6,6 Millionen Euro EU- und Lan-
desmittel sowie rund 2,4 Millionen Euro an anteili-
ger Kofinanzierung aus kommunalen Mitteln, bewil-
ligt. Ergänzend konnten weitere kommunale Pro-
jekte im Bereich der integrierten ländlichen Ent-
wicklung des ML mit EU- und GAK-Mitteln in Höhe 
von ca. 3 Millionen Euro unterstützt werden. 

Bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten ist es im Jahr 2007 erstmalig wieder zu 
einer leichten Aufwärtsentwicklung gekommen. 

Die Landesregierung wird darüber hinaus alle zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten, auch über 
kommunalaufsichtliches Einwirken, nutzen, um die 
aufgelaufenen Kassenkredite deutlich zurückzu-
führen. Dabei müssen alle Möglichkeiten zur 
Haushaltskonsolidierung konsequent herangezo-
gen werden. Dazu gehört auch, Investitionen vor-
zunehmen, die zu einer Verringerung von Folge-
kosten beitragen und sich so mittelfristig rentieren. 
Das in einzelnen Kommunen im Landkreis Cuxha-
ven aber nach wie vor vorzufindenden unvertretbar 
hohe Ausgabeniveau wird kurzfristig deutlich ab-
gesenkt werden müssen.  

Neben den schon beschriebenen Maßnahmen zur 
Stärkung der Kommunalfinanzen wird die Landes-
regierung Maßnahmen zur Entschuldung beson-
ders finanzschwacher Kommunen ergreifen. Die 
Grundsätze zur Vergabe von Bedarfszuweisungen 
sind bereits im Juni 2008 entsprechend verändert 
worden. Die erste konkrete Entschuldungshilfe 
wird einer Samtgemeinde aus dem Landkreis Cux-
haven zuteil, die die finanzielle Leistungsfähigkeit 
in ihrem Bereich damit dauerhaft sicherstellen wird. 

Der Verfassungsgrundsatz der Wahrung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse ist im Übrigen schon 
aufgrund der Ausgleichswirkungen des Kommuna-
len Finanzausgleichs als gewahrt anzusehen. Die 
Landesregierung wirkt auch bei der Gewährung 
zweckgebundener Zuweisungen darauf hin, dass 
die finanzielle Leistungsfähigkeit der antragstellen-
den Kommune angemessen berücksichtigt wird. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Die erste Zusatzfrage stellt die Kollegin Krause-
Behrens von der SPD-Fraktion. 
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